
Gewöhnliche Armbanduhren und geräuschlos funktionierende Tischuhren, die ledig-

lich zur Anzeige der Zeit und des Datums geeignet sind und über keine weiteren 

elektronischen Funktionalitäten oder eine Alarmfunktion verfügen, dürfen in den 

Klausursaal mitgenommen, aber während der Anfertigung der Bearbeitung nicht ge-

tragen oder sonst am Körper mit sich geführt werden. Sofern Sie eine solche Uhr 

mitbringen, ist sie vor Beginn der Kontrollen bzw. des Beginns der Bearbeitung und 

bis zum Ende Ihrer Bearbeitung für die Aufsicht gut sichtbar auf dem Tisch Ihres Ar-

beitsplatzes abzulegen. Es ist nicht gestattet, die Uhr für die Dauer von Toilettengän-

gen oder von ggf. bewilligten Nachteilsausgleichsmaßnahmen wieder aufzunehmen. 

Das Mitbringen und Ablegen einer Armbanduhr oder einer Tischuhr gemäß vorste-

hender Weisung geschieht auf Ihre eigene Gefahr; das Prüfungsamt und die den 

Prüfungssaal zur Verfügung stellende Behörde übernehmen (außer bei Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit ihrer Mitarbeiter) keine Haftung für einen Verlust oder die Be-

schädigung von Armbanduhren oder Tischuhren. 


